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Zusatzinfo zum Swiss Life PodCast
Gestatten, Antrags- und Invitatiomodell stellen sich vor!

Der Begriff „Podcast“ setzt sich aus den beiden Wörtern iPod und 
Broadcasting (engl. für Rundfunk) zusammen.

Sie können den Swiss Life PodCast unter www.swisslife-weboffice.de online ansehen, 
kostenlos downloaden oder auf Ihren mp3-Player überspielen. Gerne können Sie den 
PodCast auch abonnieren und erhalten dann jede neue Episode automatisch.

Sehen und hören Sie die Vertriebstipps von Swiss Life wann Sie wollen, wie oft Sie wollen 
und wo Sie wollen – im Büro am Computer, im Auto als „Hörbuch“ auf dem Weg zum 
Kunden, in der Warteschlange, im Zug, beim Joggen, zuhause auf der Couch, weltweit.

Die Weitergabe der Swiss Life PodCasts ist ausdrücklich erwünscht.

Swiss Life unterstützt als Maklerversicherer alle gesetzlich möglichen 

Antragsverfahren. Geschäftspartner können jederzeit frei und flexibel 

entscheiden, welches Verfahren für sie am praktikabelsten ist.

Unterstützt werden sie zum Beispiel:

durch 23 Filialdirektionen vor Ort-	

durch vielseitige Möglichkeiten der Angebotsübermittlung-	

durch Einzelanträge und Antrags-Booklets-	
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durch eine separate Bedingungs-CD ab ca. Mitte Januar 2008-	

durch den weiterhin obligatorischen Versand der Bedingungen zusammen mit der -	

Police.

Die Provisionsauszahlung…

erfolgt beim Invitatiomodell nach

Eingang der Annahmeerklärung und-	

Eingang Einlösungsbeitrag (oder Lastschrift)-	

jedoch nicht vor technischem Beginn-	

erfolgt beim Antragsmodell nach

Policierung und-	

Eingang Einlösungsbeitrag (oder Lastschrift)-	

jedoch nicht vor technischem Beginn-	

Aktuelles Themen-Special

Die WebOffice-Redaktion verfolgt die Diskussionen zur praktischen Umsetzung -	

des neuen VVG... und hält Sie auf dem Laufenden.

http://www.swisslife-weboffice.de/home/verkauf/themen/vvg_reform.html

Die Inhalte dieses PodCasts zeigen eine 
vereinfachte Darstellung und orientieren sich an den 
voraussichtlichen Verordnungen des neuen VVG.


